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Vorwort 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Freiwillige und Ehrenamtliche sind in den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege auf unter-
schiedlichen Ebenen aktiv. Sie werden hierbei oftmals mit Aspekten der Schweigepflicht, des 
Schutzes von Kindern, Jugendlichen, Pflegebedürftigen etc., des Datenschutzes und mit 
Hygiene- und Gesundheitsvorschriften konfrontiert.  

Die nachfolgende Zusammenstellung von erprobten Arbeitsmaterialien und Handreichungen 
aus der Praxis der Freien Wohlfahrtspflege NRW sowie aktuelle Informationen zu den ein-
zelnen Themen sollen helfen, geeignete Verfahren für die Praxis nicht immer wieder neu zu 
erfinden. Weiterhin wird der qualitative Standard innerhalb der Freien Wohlfahrtspflege im 
Umgang mit Freiwilligen dokumentiert. 

Wir hoffen, vielen mit dieser Handreichung neue Impulse und Anregungen geben zu können. 
Das Kopieren und Übernehmen der Konzepte und Materialien für den Engagement-Alltag ist 
erwünscht und erlaubt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Wolfgang Stadler 

-Vorsitzender- 
Arbeitsausschuss Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe 
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Einführung 

Im Jahr 2008 initiierte der Arbeitsausschuss Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe 
eine Umfrage bei den Mitgliedern der Freien Wohlfahrtspflege NRW zu bestehenden Verfah-
ren und Regelungen beim Einsatz von freiwillig Engagierten in den Einrichtungen und Diens-
ten. 

Von besonderem Interesse dabei waren Anwendungen und Beispiele aus der Praxis zum 
Umgang mit 

• der Schweigepflicht,  

• dem Schutz von Kindern, Jugendlichen, Pflegebedürftigen etc.,  

• dem Datenschutz,  

• Hygieneregelungen und 

• Gesundheitsvorschriften und Infektionsgefährdungen 

Die befragten Einrichtungen und Dienste erhielten dazu zu den einzelnen Themenkomplexen 
jeweils folgende Fragestellungen: 

 

Thema………………………………………………… 

• Vorlage notwendig? � Ja  � Nein, weiter mit Frage 1.3. 

1.1. Wenn ja, für welche Tätigkeits-
felder? 

 

1.2. Wenn ja, wer trägt die Kosten?  

1.3. Wenn nein, gibt es andere 
Regelungen zur Erfüllung der 
Aufgabe 

 

 

1.4. Gibt es bewährte Materialien 
zum Einsatz in der Praxis? 

� Ja, folgende Materialien 

________________________________________ 

� als Anlage beigefügt 

 

Die Antworten sind nach Themen sortiert in der nun vorliegenden Handreichung zusammen-
gefasst. Jedes Thema wird unter folgenden Aspekten dargestellt: 

• Grundsätzliche Informationen 

• Notwendigkeit 

• Tätigkeitsfelder für den Einsatz 

• Angewandte Verfahren  

• Materialien 

Auffällig bei den angewandten Verfahren ist, dass sie sich zum Teil widersprechen. Aufgrund 
der Kurzbeschreibungen sind fachliche Standards nicht immer erkennbar. Die beschriebenen 
Verfahren wurden trotzdem ohne Kommentierung aufgenommen, um einen Einblick in die 
aktuelle Praxis zu gewinnen und die Vielfalt im Umgang zu dokumentieren.  

 



 

6 

Vor dem Hintergrund des Machbaren  

• auf der einen Seite, die Unversehrtheit und den Schutz der zu Unterstützenden und 
Hilfebedürftigen zu gewährleisten,  

• auf der anderen Seite, Freiwillige und Ehrenamtliche in ihrem Engagement und ihrer 
Rolle als unentgeltliche Zeitspender/innen wertzuschätzen  

sollten die Träger, Einrichtungen und Dienste selbst fachlich abwägen und entscheiden, wel-
ches Verfahren zur Erfüllung der Ansprüche und Ziele das optimale ist.  

Aufgrund der Fülle des vorliegenden Materials musste eine Auswahl getroffen werden, so 
dass nicht alle eingesandten Vorlagen aufgenommen werden konnten. Bei der Auswahl war 
ausschlaggebend, ob die eingesandte Vorlage kopierfähig und druckbar war. Weiterhin wur-
de bei analogen Materialien immer nur ein Beispiel aufgenommen. 

Weiterhin befinden sich in der Handreichung aktuelle Positionen des Arbeitsausschuss Bür-
gerschaftliches Engagement zum Einsatz von Freiwilligen und Ehrenamtlichen als Empfeh-
lung und Anregung.  

Zur Klärung weiterführender Fragen, Beratungen und Informationen wird darum gebeten, die  
Kontaktperson des jeweiligen Spitzenverbandes anzusprechen. Dazu ist eine Adressenliste 
am Ende der Handreichung beigefügt.  

An dieser Stelle vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen des Arbeitsausschusses und 
an alle Einrichtungen und Dienste, die beim Zustandekommen der nun vorliegenden Hand-
reichung mitgewirkt haben. Es ist zu wünschen, dass mit dieser Information ein gutes Bei-
spiel von der Praxis für die Praxis gelungen ist. 

 

 

 

Gabriele Stillger 
- Geschäftsführung - 
Arbeitsausschuss Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Schutz von Kindern, Jugendlichen, Pflegebedürftigen  etc. 

Im Zusammenhang mit dem Einsatz Freiwilliger wird seit Jahren immer wieder darüber dis-
kutiert, wie die Einrichtungen und Dienste, die verantwortlich für die Unversehrtheit der ihnen 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind, einen optimalen Schutz gewähr-
leisten können. 

Gerade seit Einführung des Kinderschutzauftrages nach §8a des SGB VIII wurden teilweise 
Verfahren entwickelt und eingeführt. 

Feststellbar ist bei dem vorliegenden Antworten, dass je nach Engagementtätigkeit und zu 
unterstützender Zielgruppe ein differenziertes Vorgehen entwickelt worden ist. 

 

• Polizeiliches Führungszeugnis 

Grundsätzliche Informationen: 

Nach Auskunft des Bundesamtes für Justiz ist es grundsätzlich möglich, dass Freiwillige und 
Ehrenamtliche aufgrund ihrer Tätigkeit in einem Wohlfahrtsverband bzw. einer gemeinnützi-
gen Einrichtung von den Gebühren für ein polizeiliches Führungszeugnis befreit sind. Es gibt 
hierzu keine weitere rechtliche Grundlage: Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung 
des Bundesamtes für Justiz.  

Die Freiwilligen beantragen ein Führungszeugnis bei ihrer kommunalen Meldebehörde und 
müssen dabei angeben, dass das Führungszeugnis für eine Tätigkeit bei einem Wohlfahrts-
verband im Rahmen eines bürgerschaftlichen Engagements nötig ist. Dieser Verwendungs-
zweck ist auf den Antragsformularen (siehe Material weiter unten), die in den Kommunen 
und Kreisen vorliegen, extra ausgewiesen. Dort steht explizit eine Kostenbefreiung für ein 
Engagement in einem Wohlfahrtsverband. Damit die Freiwilligen die Gebührenbefreiung er-
halten, muss jedoch zuvor der Verband, die Einrichtung oder der Dienst formlos erklären, 
dass die Absicht besteht, den oder die Bürger/in als Freiwillige/n einzusetzen. 

SchülerInnen und StudentInnen erhalten grundsätzlich eine Gebührenbefreiung, weil sie als 
mittellos gelten. Hier reicht der normale Schüler-, bzw. Studentenausweis aus. Gleiches gilt 
für ALG II bzw. GrundsicherungsempfängerInnen auf Nachweis.  

Das Bundesamt für Justiz teilt mit, dass die kommunalen Verwaltungen leider über dieses 
Verfahren nicht ausreichend informiert sind. Daher bittet das Bundesamt die Träger der 
Wohlfahrtspflege um Unterstützung in der Verbreitung dieser Information.  

 

Notwendigkeit eines polizeilichen Führungszeugnisses: 

Die Notwendigkeit des Einforderns eines Führungszeugnisses wird sehr unterschiedlich ein-
geschätzt:  

• Ein Teil der Befragten vertritt die Auffassung, dies sollte immer erfolgen für alle ein-
zusetzenden Freiwilligen unabhängig von der Engagementtätigkeit.  

• Eine zweite Gruppe befürwortet dies nur für den Fall, dass die Freiwilligen unbeauf-
sichtigt agieren.  

• Eine dritte Gruppe vertritt die Auffassung, dass sorgfältige Vorstellungs- und Kenn-
lerngespräche ausreichend seien, um festzustellen, ob eine Person als Freiwillige 
eingesetzt werden kann, da die Freiwilligen nicht unbeaufsichtigt tätig sind. 
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Tätigkeitsfelder für den Einsatz polizeilicher Führungszeugnisse: 

Für die Notwendigkeit eines polizeilichen Führungszeugnisses wurden folgende Tätigkeits-
felder genannt: 

� Erzieherischen Hilfen für Kinder und Jugendliche 

� Vorschulbereich 

� Schulsozialarbeit und offener Ganztag 

� Offene Kinder- und Jugendarbeit 

� Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen  

� Kinderbetreuung 

� Babysitting 

� Familienpatenschaften 

� Straffälligenhilfe 

� häusliche Pflege 

� Besuchs- und Begleitdienste für Senior/innen 

 

Angewandte Verfahren: 

• Vorstellung bei der Einrichtungsleitung des Sozialen Dienstes;  

• Bewerbungsgespräch; Einführungsgespräche lt. Interner Regelung 

• Vermittlung durch anerkannte Freiwilligenagentur;  

• Eignungsprüfung durch engmaschige Begleitung hauptamtlicher Mitarbeiter/innen;  

• Freiwillige sind nur im Einsatz, die persönlich bekannt sind oder über persönliche 
Empfehlungen gekommen sind;  

• Für alle Arbeitsbereiche, in denen kein Führungszeugnis verlangt wird, werden die 
Eignung und Motivation von Hauptamtlichen in Eingangsgesprächen, bei Schulungen 
und in einer individuell vereinbarten Probezeit thematisiert. 

• Sicherheitserklärung für die einfache Sicherheitsüberprüfung über das Justizministe-
rium. 

• Sicherheitsprüfungen im Bereich Straffälligenhilfe 

 

Materialien zum polizeilichen Führungszeugnis: 

• Antwortschreiben Bundesamt für Justiz an die Stadt Honnef 15.03.07 

• Anschreiben des LVR 41.21 vom 20.04.07 

• Antrag auf Befreiung von der Gebühr für das polizeiliche Führungszeugnis 

• Mehr Kinder- und Jugendschutz durch erweitertes Führungszeugnis, Presseerklärung 
des BMJ vom 26.11.2008, 
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Mehr Kinder- und Jugendschutz durch erweitertes Füh rungszeugnis, Presseerklärung 
des BMJ vom 26.11.2008 

Berlin, 26. November 2008  

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat heute einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, mit dem ein 
erweitertes Führungszeugnis eingeführt wird. Künftig sollen Führungszeugnisse dem Arbeitgeber in weit grö-
ßerem Umfang Auskunft darüber geben, ob Stellenbewerber wegen bestimmter Sexualdelikte an Kindern und 
Jugendlichen vorbestraft sind. 

"Kinder und Jugendliche müssen ganz besonders vor Straftaten - insbesondere vor Sexualdelikten - ge-
schützt werden. Aus der kriminologischen Forschung wissen wir, dass solche Taten oft traumatisierende und 
lang anhaltende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Kinder haben. Deshalb muss alles getan wer-
den, um solche Taten zu verhüten. 

Häufig suchen sich Täter mit pädophilen Neigungen gezielt Arbeits- und Beschäftigungsfelder im Umfeld von 
Kindern. Künftig wird daher allen Personen, die im kinder- und jugendnahen Bereich beschäftigt werden wol-
len, ein erweitertes Führungszeugnis erteilt, in dem die relevanten Verurteilungen zu Sexualstraftaten auch im 
untersten Strafbereich aufgenommen sind. Denn nicht selten sind Täter, die wegen Vergewaltigung oder 
sexuellem Missbrauch straffällig werden, bereits zuvor wegen anderer Sexualstraftaten wie beispielsweise 
dem Herunterladen von Kinderpornographie zu geringeren Strafen verurteilt worden. Mit dem erweiterten 
Führungszeugnis stellen wir sicher, dass sich potenzielle Arbeitgeber über sämtliche Vorverurteilungen we-
gen Sexualdelikten informieren können und gewarnt sind. So können sie verhindern, dass Bewerber mit ein-
schlägigen Vorstrafen im kinder- und jugendnahen Bereich als Erzieher in Kindergärten, aber auch als Schul-
busfahrer, Bademeister, Sporttrainer oder Mitarbeiter im Jugendamt beschäftigt werden", sagte Bundesjus-
tizministerin Brigitte Zypries. 

Das Bundeszentralregistergesetz (BZRG) regelt, dass jeder Person ab 14 Jahren auf Antrag und ohne Anga-
ben von Gründen ein Führungszeugnis erteilt wird. Ob eine Verurteilung in ein Führungszeugnis aufgenom-
men wird, richtet sich grundsätzlich nach der Höhe des Strafmaßes; das zugrundeliegende Delikt spielt dabei 
in der Regel keine Rolle. Nach geltendem Recht erscheinen im Führungszeugnis Erstverurteilungen nur bei 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten, um dem 
verfassungsrechtlich verankerten Resozialisierungsgebot Rechnung zu tragen. Von diesen Grenzen sind 
derzeit nur bestimmte schwere Sexualstraftaten (§§ 174 bis 180 oder 182 StGB, insb. Sexueller Missbrauch 
von Schutzbefohlenen und Vergewaltigung) ausgenommen, nicht aber alle anderen kinder- und jugend-
schutzrelevante Sexualdelikte. Lässt sich ein Arbeitgeber bei der Einstellung ein Führungszeugnis vorlegen, 
erlangt er von diesen Erstverurteilungen bis zu 90 Tagessätzen oder 3 Monaten Freiheitsstrafe keine Kenn-
tnis und kann nicht verhindern, dass der betroffene Bewerber im kinder- und jugendnahen Bereich beschäftigt 
wird. 

Künftig soll durch eine Änderung des BZRG sichergestellt werden, dass im Interesse eines effektiven Kinder- 
und Jugendschutzes sexualstrafrechtliche Verurteilungen auch im niedrigen Strafbereich in einem sogenann-
ten erweiterten Führungszeugnis aufgenommen werden. 

Der Gesetzentwurf sieht zielgerichtet die Einführung eines erweiterten Führungszeugnisses für kinder- und 
jugendnahe Tätigkeiten vor. Personen, die bei ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Beschäftigung mit Kin-
dern und Jugendlichen regelmäßig keinen Kontakt aufnehmen können, sind daher von den neuen Regelun-
gen nicht erfasst. 

"Wer als Erzieher, Jugendfußballtrainer oder Schreibkraft im Jugendamt arbeiten möchte, muss künftig damit 
rechnen, dass alle einschlägigen Vorstrafen in seinem Führungszeugnis vermerkt sind. Das gebietet der Ju-
gend- und Kinderschutz. Anders verhält es sich, wenn es um einen Arbeitsplatz als Fliesenleger, Automecha-
niker oder Architekt geht, weil diese Tätigkeiten nicht in vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu Kin-
dern oder Jugendlichen aufzunehmen. Nähme man - gleich für welche Beschäftigung - generell alle Vorstra-
fen - also auch die geringen Ausmaßes - in ein Führungszeugnis auf, würde dies praktisch dazu führen, dass 
die verfassungsrechtlich gebotene Wiedereingliederung von Straftätern erheblich erschwert würde. Mit unse-
rem Vorschlag schaffen wir deshalb zielgenau einen vernünftigen und gerechten Ausgleich zwischen dem 
Resozialisierungsinteresse von Straffälligen und der besonderen Verantwortung, wenn es um den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor Sexualstraftaten geht", erläuterte Zypries. 

Im Einzelnen  

Betroffener Personenkreis  

Das erweiterte Führungszeugnis wird nach dem neuen § 30a BZRG erteilt, 

• wenn dies in einem Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 

Beispiele:  Die praktisch bedeutsamste Vorschrift ist § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch - 
Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII). Sie richtet sich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die 
für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder 
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vermitteln dürfen, die rechtskräftig wegen einer bestimmten Straftat verurteilt worden ist (in der ab 1. 
Januar 2009 geltenden Fassung: Straftaten nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 
bis 184f oder den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB). Ein vergleichbares Beschäfti-
gungsverbot enthält auch § 25 Jugendarbeitsschutzgesetz für Personen, die Lehrlinge ausbilden.  

• demjenigen, der eine Tätigkeit ausüben will, die geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzuneh-
men, wie die berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung 
Minderjähriger. 

Beispiele:  Erzieher in Kindergärten, Kinder- oder Jugendheimen, Pflegepersonen für die Kinderta-
ges- und Vollzeitpflege, Lehrer in Privatschulen, Schulbusfahrer, Bademeister in Schwimmbädern, 
Jugendsporttrainer, Leiter von Kinder- und Jugendfreizeitgruppen.  

Inhalt des erweiterten Führungszeugnisses  

Bereits nach geltendem Recht werden in ein Führungszeugnis regelmäßig alle Verurteilungen - unabhängig 
vom Strafmaß - wegen bestimmter schwerer Sexualstraftaten nach den §§ 174 bis 180 und § 182 StGB auf-
genommen. Für das erweiterte Führungszeugnis wird dieser Katalog um weitere kinder- und jugendschutzre-
levante Verurteilungen wegen Straftaten nach den §§ 171, 180a, 181a, 183 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder 236 StGB erweitert. Künftig wird daher auch beispielsweise eine Verurteilung zu 60 Tagessätzen 
wegen Verbreitung von Kinderpornographie oder Exhibitionismus im erweiterten Führungszeugnis erschei-
nen. Bislang erhielt der Arbeitgeber von einer solchen Verurteilung durch ein Führungszeugnis keine Kenn-
tnis. 

Frist zur Aufnahme in das Führungszeugnis  

Derzeit werden Verurteilungen bei einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mehr als einem Jahr wegen schwe-
rer Sexualstraftaten nach den §§ 174 bis 180 und § 182 StGB mindestens 10 Jahre lang in das Führungs-
zeugnis aufgenommen. Künftig wird diese Frist auch für entsprechende Verurteilungen wegen Straftaten nach 
den §§ 171, 180a, 181a, 183 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB gelten, die in ein erweiter-
tes Führungszeugnis aufgenommen werden. 

Der Gesetzentwurf ist heute an die Ressorts zur Stellungnahme versandt worden. Das Bundeskabinett wird 
sich voraussichtlich im Januar 2009 damit befassen. Das Vorhaben verwirklicht einen vom Bundesministerium 
der Justiz vorbereiteten Beschluss des zweiten Kindergipfels der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs 
der Länder vom 12. Juni 2008, der diese Regelung als wichtigen Baustein für die Umsetzung seiner Anliegen 
vorsieht. 
 

• Kinderschutzauftrag 

Grundsätzliche Informationen: 

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfe-Weiterentwicklungsgesetzes wurden die 
Aufgaben des Kinderschutzes für freie Träger und Schulen präzisiert und somit auch für die 
Kinder- und Jugendeinrichtungen und -dienste erweitert. Fachkräfte sollen ein Gefährdungs-
risiko für das Wohl von Kindern einschätzen und da, wo nötig, auf Hilfen hinwirken sowie mit 
dem Jugendamt kooperieren.  
 
Die Praxis in den Kinder- und Jugendeinrichtungen war natürlich vorher auch schon immer 
am Wohl des Kindes orientiert. Mitarbeiter/innen sehen sich aus ihrem Erziehungsauftrag 
und ihrer Erziehungsverantwortung heraus von jeher dazu verpflichtet, Gefahren für das 
Wohl der ihnen anvertrauten Kinder abzuwehren, wenn sie davon Kenntnis erhalten.  
 
Insofern kommt mit der gesetzlichen Neuregelung zum Schutzauftrag von Kindern vor Ge-
fährdungen keine völlig neue Aufgabe auf die (sozial-)pädagogischen Fachkräfte zu. Der im 
§8a SGB VIII gesetzlich geregelte Kinderschutzauftrag bietet aber die Chance, ein fachliches 
Steuerungsinstrument im Umgang mit Kindeswohlgefährdung zu entwickeln, die Umsetzung 
des Kinderschutzes zu qualifizieren, verbindlich zu gestalten und systematisch abzusichern. 
 
Pädagogische Mitarbeiter/innen und Lehrkräfte für Kinder haben durch einen kontinuierlichen 
Kontakt zum Kind die Möglichkeit, Beeinträchtigungen frühzeitig wahrzunehmen, Auffälligkei-
ten zu erkennen und/oder Gefährdungen auszumachen.  
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Auch freiwillig Engagierte können Kindeswohlgefährdungen im Kontakt mit den Kindern 
wahrnehmen bzw. aufdecken und benennen. Aufgrund ihres Status als Freiwillige sollten sie 
nicht eigenmächtig handeln, sondern in jedem Fall eine hauptamtliche Fachkraft informieren 
und diese Person zum Schutz des Kindes federführend einbeziehen. 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) 1Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte abzuschätzen. 2Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Ju-
gendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt werden. 3Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewäh-
rung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder 
den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
 
(2) 1In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach die-
sem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in 
entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine inso-
weit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. 2Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die 
Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inans-
pruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt infor-
mieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzu-
wenden. 

 
 
Notwendigkeit eines polizeilichen Führungszeugnisses: 

Es bietet sich an, bei entwickelten Verfahren zur Regelung beim Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung die Beteiligung Freiwilliger einzubeziehen. Die Freiwilligen sollten über die gesetzli-
che Grundlage und das Verfahren informiert sein. 
 
 
Tätigkeitsfelder für den Einsatz geregelter Verfahren 

� Erzieherischen Hilfen für Kinder und Jugendliche 
� Vorschulbereich 
� Schulsozialarbeit und offener Ganztag 
� Offene Kinder- und Jugendarbeit 
� Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen  
� Kinderbetreuung 
� Babysitting 
� Familienpatenschaften 

 
 
Angewandte Verfahren: 

Der Kinderschutzauftrag ist bei den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, in der Schulsozial-
arbeit sowie Kindertagesstätten Gegenstand in Aus- und Fortbildung für Leitungskräfte. Ent-
sprechend gilt es auch für andere Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der Arbeit mit Kin-
dern. Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen "überwachen" die Einhaltung des gesetzlichen 
Kinderschutzauftrages. Die Freiwilligen werden zum Thema Kinderschutz geschult. Verfah-
ren für Freiwillige in der Jugendhilfe werden derzeit erarbeitet. 
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Materialien zum Kinderschutzauftrag: 

• Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz und gewaltfreie Entwicklung und 
Erziehung - Handlungsleitfaden der Arbeiterwohlfahrt zum Schutze von Kindern und 
Jugendlichen, Bielefeld April 2007. 
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Infektionsschutz und Gesundheitszeugnis 

Grundsätzliche Informationen: 

Es wird geschätzt, dass es sich in Deutschland bei 25 bis 30 % aller Diagnosen und Behand-
lungen um Infektionskrankheiten oder infektiöse Komplikationen handelt. Dabei zeigt es sich, 
dass Krankheitserreger zunehmend und immer schneller gegen Antibiotika resistent werden. 
Zudem wird befürchtet, dass immer neuere aggressivere Varianten von bekannten oder bis-
lang unbekannten Krankheitserregern auftreten bzw. nach Deutschland importiert werden. 
 
Alle Gemeinschaftseinrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Heime, 
Erstaufnahmeeinrichtungen, Asylunterkünfte, Justizvollzugsanstalten etc. haben Infektions-
schutz- und Hygieneregelungen und Vorschriften vorzuhalten, um die Übertragung von 
Krankheiten zu vermeiden. Ansteckungen sollen auch dadurch verhindert werden, dass Per-
sonen mit bestimmten ansteckenden Krankheiten während der Dauer der Ansteckungsfähig-
keit aus diesen Einrichtungen ausgeschlossen werden. Im Infektionsschutzgesetz werden 
die Krankheiten aufgezählt, die nach dem heutigen Wissen zu einem Besuchsverbot führen 
sollen. 
 
Neu ist, dass in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut wer-
den, die Arbeitgeber/innen verpflichtet sind, ihre Beschäftigten vor erstmaliger Aufnahme 
ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig mindestens im Abstand von zwei Jahren über ge-
sundheitliche Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen (Besuchsverbote, Meldepflich-
ten an das Gesundheitsamt, Aufklärungspflichten gegenüber den Eltern usw.) zu belehren.  
 
Für den Einsatz von Freiwilligen empfiehlt sich ein vergleichbares Verfahren bzw. die Auf-
nahme als Zielgruppe in bereits bestehende geregelte Prozesse und Verfahren. 

 

Notwendigkeit eines geregelten Verfahrens: 

Da Freiwillige ansteckende Krankheiten übertragen und sich bei Erkrankten anstecken kön-
nen, drängt sich eine Informationspflicht für Freiwillige vor allem in Gemeinschaftseinrichtun-
gen förmlich auf. 

Weiterhin bietet sich eine Aufklärung für schwangere Frauen (bei Bekanntwerden der 
Schwangerschaft) als Freiwillige aufgrund der besonderen Gefährdung für sich und das un-
geborene Kind durch ansteckende Krankheiten an. 

 

Tätigkeitsfelder für die Anwendung: 

Für die Notwendigkeit von Informationen zum Infektionsschutz und zum Gesundheitszeugnis 
wurden folgende Tätigkeitsfelder genannt: 

� Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen  
� Küche und Hauswirtschaft 
� Babysitting 
� Rettungsdienst 
� Straffälligenhilfe 
� Ambulante und stationäre Pflegebereiche 
� Kindertagesstätten 
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Angewandte Verfahren: 

• Wird von den hauptamtlichen Mitarbeitern festgestellt dass die/der Ehrenamtliche 
krank ist, wird diese/r drauf angesprochen und aufgefordert einen Arzt auszusuchen.  

• Von Zeit zu Zeit besteht für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen die Möglichkeit sich 
vom Betriebsarzt untersuchen zu lassen. Hierfür trägt z. B. der Träger die Kosten. 

• Engagierte müssen vor der Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit eine gesundheit-
liche Selbsteinschätzung vornehmen. Für bestimmte Tätigkeiten (Hilfsorganisation, 
Rettungsdienst) wird eine ärztliche Untersuchung oder besondere Zusatzuntersu-
chung benötigt.  

• Nachfrage bzgl. Erkrankungen erfolgt im Bewerbungsgespräch, Mitarbeiter/innen 
werden zu Beginn ihrer Tätigkeit nach ihrem Gesundheitsstatus befragt, Auffälligkei-
ten werden angesprochen. 

• Freiwillige werden über die Inhalte des Infektionsschutzes belehrt. 

• Schwangere Freiwillige werden bei Bekanntwerden der Schwangerschaft mit einer In-
formation über mögliche Infektionsgefährdungen für sie und das Ungeborene aufgek-
lärt.  

 

Materialien zum Infektionsschutz: 

• Belehrungsnachweis zu §§ 34, 35 Infektionsschutzgesetz (IFSG) 
• Informationen über mögliche Infektionsgefährdungen für schwangere Freiwillige 
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RELEVANTE  INFEKTIONSKRANKHEITEN 
 
Röteln (Rubella, Rubeola) 
Die Übertragung des Röteln-Virus erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Das Virus kann über den Mutter-
kuchen auf das Kind übertragen werden. Je früher die Infektion in der Schwangerschaft stattfindet, 
desto schwerer und häufiger sind die kindlichen Schäden. Eine Erstinfektion in den ersten vier 
Schwangerschaftsmonaten kann zur Fehlgeburt, späteren Frühgeburt bzw. zu einem Rötelnsyndrom 
mit Defekten an Herz, Augen und Ohren führen. 
 
 
Masern (Morbilli) 
Die Übertragung der Masern erfolgt durch Tröpfcheninfektion bei direktem Kontakt. Das Virus hat eine 
große Ansteckungskraft und erfasst bei fehlender Immunität rasch ganze Bevölkerungsgruppen. Be-
dingt durch Masernkomplikationen gelten die Masern weltweit als eine der Hauptursachen für Todes-
fälle im Kindesalter. Auch in Deutschland gibt es jährlich regionale Masern-Ausbrüche, da eine Durch-
impfung der gesamten Bevölkerung bisher nicht erreicht werden konnte. Eine Maserninfektion in der 
Schwangerschaft kann zur Früh- oder Todgeburt führen. Bleibende Schäden beim Kind sind bisher 
nicht eindeutig belegt. Für die werdende Mutter ist die Gefahr einer lebensbedrohlichen Masern-
Komplikation (z. B. Lungen- oder Hirnhautentzündung) deutlich erhöht. Die Behandlungsmöglichkeiten 
in der Schwangerschaft sind erheblich eingeschränkt. 
 
 
Mumps (Parotitis epidemica, Ziegenpeter) 
Mumps wird als Tröpfcheninfektion übertragen. Mindestens 30-40% der Infektionen verlaufen ohne die 
typischen Symptome. Eine Erkrankung während der Schwangerschaft kann, vor allem wenn sie im 
ersten Schwangerschaftsdrittel auftritt, zur Fehlgeburt führen. Während der Geburt erworbene Infek-
tionen können beim Neugeborenen eine Lungen und/oder Hirnhautentzündung verursachen.  
 
 
Windpocken (Varizellen) 
Die Übertragung des Virus erfolgt über die Luft und virushaltige Tröpfchen - „fliegende Infektion“. Das 
Virus ist sehr ansteckend! Das Virus kann während der gesamten Schwangerschaft auf das Ungebo-
rene übertragen werden und in 1-2% der Fälle schwere Missbildungen hervorrufen. Es treten Erkran-
kungen des Nervensystems, Augenschäden, Knochenfehlbildungen und schwere Hautgeschwüre auf. 
Zu sehr schweren Verläufen mit einer hohen Sterblichkeit (bis 30%) kommt es bei Neugeborenen, 
wenn die Erkrankung der Mutter unmittelbar vor bzw. bis zwei Tage nach der Entbindung erfolgt ist.  
 
 
Ringelröteln (Parvovirus B19-Infektion, Erythema in fektiosum, 5. Krankheit) 
Eine Ringelröteln-Infektion erfolgt hauptsächlich als Tröpfcheninfektion über Nasen-Rachen-Sekret. 
Die Ansteckungsfähigkeit ist hoch, so dass es etwa alle fünf Jahre zu größeren Ausbrüchen in Kinder-
gärten und Schulen kommt. Das Virus kann während der gesamten Schwangerschaft auf das Unge-
borene übertragen werden. Es besteht die Gefahr einer schweren Blutarmut, die zum Fruchttod führen 
kann. 
 
 
Keuchhusten (Pertussis) 
Die Infektion erfolgt als Tröpfcheninfektion bei engem Kontakt. Auch gegen Keuchhusten geimpfte 
Kinder können für einige Tage nach Keuchhusten-Kontakt vorübergehend den Erreger übertragen. 
Die Ansteckungsrate beträgt bei nicht geimpften Personen 25-50 %. In Staub oder Kleidung kann der 
Erreger bis zu 5 Tagen überleben. Wegen der begrenzten Dauer der Immunität sowohl nach der Im-
pfung (ca. 10 J.) als auch nach natürlicher Infektion (15-20J.) können sich Erwachsene neu infizieren. 
Eine Übertragung auf das Ungeborene ist bisher nicht bekannt. Wegen der starken Hustenanfälle 
kann es jedoch zu einer frühzeitigen Wehentätigkeit und zur Frühgeburt kommen. 
 
 
Scharlach (Scarlatina) 
Wird hauptsächlich als Tröpfcheninfektion übertragen. Die Zahl der akuten Scharlach-Erkrankungen in 
Deutschland wird auf 1-1,5 Mio. pro Jahr geschätzt. Für das Ungeborene besteht bei mütterlicher 
Erkrankung kein besonderes Risiko. 
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Influenza (Grippe) 
Die Übertragung der Influenzaviren erfolgt über Tröpfchen und die Ansteckungsrate ist hoch. Kindliche 
Fehlbildungen sind bislang nicht eindeutig bewiesen.  
 
 
Hepatitis A (infektiöse Leberentzündung) 
Die Hepatitis A wird durch Schmierinfektion (verunreinigtes Wasser, Lebensmittel, Stuhl) übertragen. 
Das Virus verursacht eine Leberentzündung, welche in der Regel folgenlos ausheilt. Eine Infektion in 
der Schwangerschaft kann zur Früh- Fehl- oder Totgeburt führen. Durch konsequente Hygienemaß-
nahmen ist eine Schmierinfektion in der Regel zu verhindern. Beim Auftreten von Erkrankungen in der 
Einrichtung sollen nicht immune Schwangere und stillende Mütter freigestellt werden. Aufgrund der 
langen Inkubationszeit (Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung) sollte die Freiwil-
lige ihr Engagement erst wieder aufnehmen, wenn nach 50 Tagen kein neuer Erkrankungsfall aufget-
reten ist. 
 
 
Hepatitis B, C (infektiöse Leberentzündung), HIV  
Diese Erkrankungen werden hauptsächlich durch Blut und Blutprodukte übertragen. Von daher sind 
Tätigkeiten mit Verletzungsgefahr und Blutkontakt zu vermeiden.  
 
 
Toxoplasmose 
Die Übertragung erfolgt durch den Genuss von rohem oder ungenügend gebratenem Schweine- oder 
Lammfleisch und von Fleischprodukten. Durch Streicheln infektiöser Katzen, beim Reinigen von Kat-
zenklos oder durch Erde kann die Erkrankung übertragen werden. 
 
Die Erkrankung verläuft überwiegend symptomfrei oder mit grippeähnlichen Symptomen. Eine Über-
tragung auf das Ungeborene erfolgt über den Mutterkuchen. Mit der Dauer der Schwangerschaft 
nimmt einerseits die Wahrscheinlichkeit der Übertragung zu, andererseits die Schwere des Krank-
heitsbildes ab. Beim infizierten Kind kann es zu schweren Schäden des Zentralnervensystems (Was-
serkopf, Gehirnentzündung und geistige Fehlentwicklung), Augenveränderungen (bis zur Erblindung) 
sowie zur Fehl- oder Totgeburt kommen. Spätschäden können erst nach Monaten oder Jahren auftre-
ten (z. B. geistige Verlangsamung, Augenveränderung). 
 
Eine Impfung ist derzeit nicht möglich, deshalb ist die Beachtung von hygienischen Maßnahmen ent-
scheidend. Für Schwangere ohne ausreichenden Antikörperschutz gilt:  

- kein Verzehr von rohem oder nicht völlig durchgegartem Fleisch sowie rohen Fleischproduk-
ten (z. B. Roh- oder Teewurst), 

- rohes Gemüse und Obst muss vor dem Verzehr gründlich gewaschen werden oder geschält 
sein, 

- kein Umgang mit Katzen und Katzenkot. 
 
 
Borreliosen 
Borrelien sind Bakterien, die durch Zecken übertragen werden. In Deutschland besteht überall eine 
Infektionsgefährdung, wobei in bestimmten Gebieten die Gefährdung höher ist. Die Hälfte der Infek-
tionen verläuft symptomfrei. Sonst entsteht an der Stelle des Zeckenstiches eine Rötung begleitet von 
grippeartigen Symptomen. Später können Gelenk-, Herzmuskel-, Hirnhaut-, Hirn- und Nervenentzün-
dungen sowie Hautveränderungen auftreten. Die Erreger können durch den Mutterkuchen auf das 
Ungeborene übertragen werden. Die Übertragungswahrscheinlichkeit ist zu Beginn der Schwanger-
schaft hoch. Bei 30% der infizierten Schwangeren kann es zu Aborten, Fruchttod, Missbildungen 
(Wasserkopf, Fingermissbildung) oder späteren Erkrankungen des Neugeborenen (Hautausschlag, 
Schwerhörigkeit, Blindheit, Herzrhythmusstörungen, Atemwegsinfekte) kommen. 
 
Ein Impfschutz ist nicht möglich. Zeckenstiche können durch Tragen von geeigneter Kleidung und 
Einreiben mit Insektenabwehrmitteln vermieden werden. Nach dem Aufenthalt im Freien sollte man 
den Körper nach Zecken absuchen. Die Wunde muss sorgfältig desinfiziert werden. Für Schwangere 
wird ein Verbot für alle Tätigkeiten mit möglichem Zeckenkontakt empfohlen.  
 
 
Tollwut (Rabies) 
Das Tollwut-Virus ist weltweit verbreitet. Die örtlichen Veterinär- und Forstbehörden informieren über 
die aktuelle Tollwutgefahr. Die Ansteckung erfolgt durch den Speichel der infizierten Tiere (Hunde, 
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Füchse, Fledermäuse, Katzen) durch Biss, Kratzen oder Belecken. Auch eine luftgetragene Infektion 
(z. B. in Fledermaushöhlen) ist möglich. 
 
Eine wirksame Behandlung gibt es nicht. Die Erkrankung verläuft immer tödlich. Das Risiko für das 
Ungeborene ergibt sich aus dem tödlichen Verlauf der mütterlichen Erkrankung. Nach Kontakt mit 
einem erkrankten Tier, Tierkadaver oder Impfköder (enthalten abgeschwächte Tollwutviren) sollte 
sofort eine Ärztin, ein Arzt aufgesucht werden. Es gibt eine empfohlene Schutzimpfung. Daher sollten 
sich alle impfen lassen.  
 
 
Wundstarrkrampf (Tetanus) 
Der Erreger ist ein weltweit verbreitetes sporenbildendes Stäbchen. Die Sporen finden sich überall, in 
Staub, Erde, tierischen und menschlichen Exkrementen, morschem Holz und an rostigen Gegenstän-
den. Sie dringen über kleinste Verletzungen, Verbrennungen, Bisse oder Stiche in den Körper ein. Die 
Erkrankung beginnt häufig mit einem Spannungsgefühl im Wundgebiet oder im Bauchraum. Danach 
tritt eine Verkrampfung der Kau-, Rumpf- und schließlich der Arm- und Beinmuskulatur auf. Unbehan-
delt sterben 30 - 90 % der Patienten. Das Risiko für das Ungeborene ergibt sich aus der Schwere der 
mütterlichen Erkrankung. Im Verletzungsfall ist eine unverzügliche passive und/oder aktive Impfung 
durchzuführen. 
 
Eine Tetanus-Schutzimpfung wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
www.rki.de/GESUND/STIKO empfohlen. Nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter sind Auffri-
schimpfungen alle 10 Jahre erforderlich. Tätigkeiten mit Verletzungsgefahr sind grundsätzlich zu ver-
meiden. Beim Umgang mit Erdreich sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Auf Hygienemaß-
nahmen ist zu achten. 
 
 
Hantaviren 
Weltweit gibt es ca. 12 verschiedene Hantavirustypen, die unterschiedliche Erkrankungen verursa-
chen. Jeder Typ hat einen „eigenen“ Nager, an dessen Verbreitungsgebiet er gebunden ist. In 
Deutschland sind dies die Rötelmaus, die Brand- und Gelbhalsmaus und verschiedene Ratten. In 
NRW tritt die Erkrankung im Münsterland und der nördlichen Eifel auf.  
 
Die infizierten Nager erkranken selbst nicht. Sie scheiden das Virus mit Kot, Urin oder Speichel aus. 
Der Mensch infiziert sich durch Einatmen von virushaltigem Staub, z. B. beim Aufenthalt in alten 
Scheunen, in freier Natur, beim Fegen, beim Ausbringen von Gartenerde oder durch kontaminierte 
Lebensmittel. Die meisten Infektionen verlaufen ohne Symptome oder als grippaler Infekt. In wenigen 
Fällen kommt es zu einer lebensbedrohlichen, hochfiebrigen Erkrankung. Die Sterberate beträgt 1 - 10 
%. Einen Impfstoff gibt es nicht. 
 
Besonderheiten in der Schwangerschaft sind nicht bekannt. Das Risiko für das Ungeborene ergibt sich 
aus der mütterlichen Erkrankung. Ein Kontakt mit infektiösen Tieren und deren Ausscheidungen ist zu 
verhindern, z. B. sollten Tätigkeiten mit erhöhter Staubentwicklung (Laufen durch Laub, Sandkasten, 
Fegen des Hofes...) vermieden werden. 
 
 
Auszüge aus: Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern, Gesundheitsgefahren während Schwangerschaft und Stillzeit 
erkennen und vermeiden. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf No-
vember 2007 
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Hygienebelehrung 

Grundsätzliche Informationen: 

Das Infektionsschutzgesetz sieht für Beschäftigte, die Umgang mit Lebensmittel zur Versor-
gung von anderen Personen wie z. B. Kinder, Jugendliche, Alte, Pflegebedürftige etc. haben, 
eine Belehrung zum Thema Hygiene vor. Diese hat das Ziel, über notwendiges hygienisches 
Grundwissen und Infektionsquellen zu informieren. Lebensmittelvergiftungen werden häufig 
durch falsche Zubereitung und Lagerung von Speisen verursacht. Wer häufiger für größere 
Gruppen kocht, für den ist die Teilnahme an einer solchen Belehrung durchaus sinnvoll.     
U.a. örtliche Gesundheitsämter bieten diese Hygienebelehrung gegen Gebühr an.  

 

Notwendigkeit eines geregelten Verfahrens: 

Da Freiwillige in einigen Tätigkeitsfelders (Wohnküchenkonzepte in der Pflege, Kinder- und 
Jugendfreizeiten, Kochen mit Kindern zum Thema gesunde Ernährung…) Lebensmittel für 
und mit anderen verarbeiten, bietet es sich hier an, dass auch sie an einer Belehrung teil-
nehmen. 

 

Tätigkeitsfelder für die Anwendung: 

Für die Notwendigkeit einer Hygienebelehrung wurden folgende Tätigkeitsfelder genannt: 

� Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen/Essenszubereitung und -ausgabe  
� Küche und Hauswirtschaft 
� Kommunale Tafeln und Tische 
� Ambulante und stationäre Pflegebereiche/Kücheneinsatz 
� Kindertagesstätten 
� Kücheneinsatz bei Ferienmaßnahmen 

 

Angewandte Verfahren: 

• Ehrenamtliche / Freiwillige werden grundsätzlich nicht bei der Verarbeitung und An-
reichung von Lebensmitteln eingesetzt  

• Die Belehrung erfolgt für die Engagierten durch eine Hauswirtschaftsleitung. 

• Es erfolgt keine Belehrung, es wird aber auf Sicherheitsmaßnahmen wie z.B. Hand-
schuhe usw. geachtet. 

• Alle Kräfte, welche mit der Verpflegungszubereitung, Lebensmittelverarbeitung sowie 
Ausgabe und Reinigung von Besteck und Geschirr betraut sind, müssen eine Erstbe-
lehrung durch das Gesundheitsamt und im weiteren jährlich Folgebelehrungen durch 
den Träger absolvieren. Die Belehrungen werden dokumentiert. 

• In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt können die Belehrungen von 
Multiplikatoren des Trägers durchgeführt werden, welche jährlich die Belehrung beim 
Gesundheitsamt erhalten. Die Kosten trägt der Verein. 
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Materialien zur Hygienebelehrung 

• Merkblatt zur persönlichen Hygiene 
• Belehrungsnachweis zu §§ 34, 35 Infektionsschutzgesetz (IFSG) 
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Schweigepflicht und Datenschutz 

Grundsätzliche Informationen: 

Freiwillige erleben oft, dass ihnen sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird. In Gesprächen 
erzählen ihnen Menschen von ihrem Leben, ihren Sorgen und Problemen und ihrem Glück. 
Freiwillige sollten daher mit dem Anvertrauten sorgsam umgehen. Weil persönliche Daten 
und die Intimsphäre geschützt werden müssen, bietet sich auch für freiwillig Engagierte eine 
Schweigepflicht über vertrauliche Angelegenheiten und sensible Daten an.  

 

Notwendigkeit eines geregelten Verfahrens: 

Da Freiwillige in vielen Tätigkeitsfelders auch für anvertrautes Geld, für Schriftstücke, Schlüs-
sel, Adressenlisten, Vollmachten usw. verantwortlich sind (z.B. ehrenamtliche Betreuung) 
sowie viele persönliche Informationen über zu unterstützende Personen erhalten, sollte die 
Unterzeichnung einer Schweigepflicht- und Datenschutzerklärung Standard sein.  

 

Tätigkeitsfelder für die Anwendung: 

Für die Notwendigkeit einer Erklärung zur Schweigepflicht und zur Einhaltung des Daten-
schutzes wurden folgende Tätigkeitsfelder genannt: 

� Besuchs- und Begleitdienste,  
� Teamgespräche,  
� alle Tätigkeiten im Rahmen der sozialen Betreuung,  
� Bewohner/innenkontakte mit Kenntnis persönlicher Daten in Pflege- und Betreuungs-

angeboten,  
� Kinder- und Jugendarbeit,  
� Betreute Schulen,  
� Tafel,  
� Fachdienst Arbeit,  
� Beratungsstellen 
� Familienhilfe 
� Patenschaftsmodelle 
� Haus- und Krankenbesuche 
� Schuldnerberatung,  
� Wohnungslosenhilfe,  
� Berufliche Integration, 
� Hospizarbeit 
� Schuldnerberatung 
� Bahnhofsmission, 
� Straffälligenhilfe 
� Migrantenhilfe 
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Angewandte Verfahren: 

• Freiwillige werden im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen auf ihre Schweige- 
und Datenschutzpflicht hingewiesen. 

• Freiwillige werden über die Einhaltung der Schweigepflicht belehrt und müssen einen 
Belehrungsbogen unterschreiben. Dabei geben Sie auch ihr Einverständnis zur Spei-
cherung und Verwahrung persönlicher Daten, welche wiederum für Haft- und Unfall-
versicherung der Engagierten wichtig sind. 

• Für alle Tätigkeitsfelder gibt es eine Vereinbarung zur Schweigepflicht, welche die 
Freiwilligen unterschreiben und die anschließend in der Personalverwaltung verwahrt 
wird. 

• Die Schweigepflicht und der Datenschutz sind Themen in der Vorbereitung und Ein-
führung der Freiwilligen. 

• Schweigepflicht und Datenschutz sowie Datenspeicherung, -nutzung und -weitergabe 
der Daten der Freiwilligen werden in grundsätzlichen Vereinbarungen mit geregelt. 

 

Materialien zur Schweigepflicht und zum Datenschutz 

• Schweigepflichtserklärung für die ehrenamtliche Mitarbeit 
• Einverständniserklärung für die Weiterleitung von Daten an andere ehrenamtliche Mi-

tarbeiterInnen 
• Verpflichtungserklärung für Ehrenamtliche gemäß §4 der Anordnung über den kirchli-

chen Datenschutz -KDO- 
• Erklärung zur Tätigkeit als ehrenamtliche Mitarbeiter/in in der Einrichtung 
• Verschwiegenheitserklärung für ehrenamtlich Tätige 
• Vereinbarung zur Zusammenarbeit auf ehrenamtlicher Basis 
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Verbot der Vorteilsannahme 

Grundsätzliche Informationen: 

Nach dem Heimgesetz (§ 14) war es Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und -diensten 
untersagt, von den zu Pflegenden und deren Angehörigen oder sonstigen Dritten Vermö-
gensvorteile zu erlangen oder sich versprechen zu lassen.  

Nach § 10 des Wohn- und Teilhabegesetzes des Landes NRW, gültig ab 01.01.2009, wird 
das Verbot auf alle in einer Einrichtung Tätigen ausgeweitet, so das davon ausgegangen 
werden kann, dass nun auch freiwillig Engagierte gemeint und damit einbezogen sind.  

§ 10  
Leistungen an Betreiber und Beschäftigte  
 
(1) Dem Betreiber, der Einrichtungsleitung, den Beschäftigten oder sonsti-
gen in der Betreuungseinrichtung tätigen Personen ist es untersagt, sich von 
oder zugunsten von Bewohnern oder Bewerbern um einen Platz in der Be-
treuungseinrichtung Geld- oder geldwerte Leistungen über das vertraglich 
vereinbarte Entgelt hinaus versprechen oder gewähren zu lassen.  
 
(2) Das Verbot gilt nicht, wenn  

a) es sich um geringwertige Aufmerksamkeiten handelt,  
 

Notwendigkeit eines geregelten Verfahrens: 

Aufgrund des § 10 des WTG und da Freiwillige in vielen Tätigkeitsfelders eine sehr enge Bezie-
hung zu Hilfebedürftigen aufbauen können, sollten sie auf das Verbot der Annahme von 
Vermögensvorteilen hingewiesen werden.  

 

Tätigkeitsfelder für die Anwendung: 

Für das Verbot der Vorteilsannahme wurden folgende Tätigkeitsfelder genannt: 

� Besuchs- und Begleitdienste,  
� alle Tätigkeiten im Rahmen der sozialen Betreuung,  
� Bewohner/innenkontakte in Pflege- und Betreuungsangeboten,  
� Patenschaftsmodelle 
� Haus- und Krankenbesuche 

 

Angewandte Verfahren: 

• Freiwillige erklären sich schriftlich einverstanden mit den Standards zum Verbot der 
Annahme von Vermögensvorteilen. 

 

Materialien zum Verbot der Annahme von Vermögensvorteilen 

• Verbot der Annahme von Vermögensvorteilen für Ehrenamtlich Tätige  
(Die vorliegende Fassung müsste mit Hinweis auf §10 WTG entsprechend aktualisiert werden.) 



 

38 
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Weitere Verfahren  

Einige Verbände und Einrichtungen haben zu folgenden Themen ebenfalls Verfahren entwi-
ckelt und wenden diese an. Da diese Themen nur ohne beigefügte Materialien benannt wur-
den, soll die nachfolgende Auflistung als Anregung dienen, einen möglichen Bedarf vor Ort 
zu prüfen. 

• Verhalten in Notfallsituationen und im Umgang mit dem Rollstuhl 

• Fahrten mit und für Menschen mit Behinderung  

• Ausflugsbegleitungen 

• Akquise, Qualifizierung und Begleitung von Freiwilligen (Zielbeschreibungen, Quali-
tätsmerkmale und -standards) 

• Informationen und Belehrungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit 

• Erste Hilfe bei Kindern 

• Regelungen für den Einsatz von Schülern/-innen in Kindertagesstätten und Senioren-
einrichtungen 
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Kriterien für den Einsatz Freiwilliger 
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Kontaktdaten zum Freiwilligenmanagement                       
(Ansprechpartner/innen der Spitzenverbände)  

AWO Bezirk Mittelrhein e.V.   AWO Bezirk Niederrhein e.V.  
Rhonestraße 2a  Lützowstraße 32 
50765 Köln  45141 Essen 
Hans-Joachim Krain  Michaela Rosenbaum 
Tel. (0221) 57998 186  Tel. (0201) 31 05 202 
hans-joachim.krain@awo-mittelrhein.de  michaela.rosenbaum@awo-niederrhein.de 
Fax (0221) 57998 163  Fax (0201) 31 05 4202 
www.awo-mittelrhein.de  www.awo-nr.de 
 

AWO Bezirk Ostwestfalen -Lippe e.V.   AWO Bezirk Westliches Westfalen e.V.  
Detmolder Straße 280  Kronenstraße 63 - 69 
33605 Bielefeld  44139 Dortmund 
Gabriele Stillger  Jörg Richard 
Tel. (0521) 92 16 263  Tel. (0231) 54 83 186 
Gabriele.stillger@awo-owl.de   kommunikation@awo-ww.de 
Fax (0521) 92 16 150  Fax (0231) 54 83 189 
www.freiwillige-owl.de; www.awo-owl.de  www.awo-ww.de 
 

Diözesancaritasverband Aachen e.V.   Diözesancaritasverband Essen e.V.  
Kapitelstraße 3  Am Porscheplatz 1 
52066 Aachen  45127 Essen 
Margret Rutte   Michael Winter 
Tel. (0241) 431220  Tel. (0201) 81 02 8 790 
mrutte@caritas-ac.de  michael.winter@caritas-essen.de 
Fax (0241) 431 450  Fax (0201) 81 02 8 836 
www.caritas-ac.de  www.caritas-essen.de 
 

Diözesancaritasverband Köln e.V.   Diözesancaritasverband Münster  e.V. 
Georgstraße 7  Kardinal-von-Galen-Ring 45 
50676 Köln  48149 Münster 
Dr. Thomas Moeltgen  Theodor Damm 
Tel. (0221) 20 11 35  Tel. (0251) 89 01 299 
thomas.moeltgen@caritasnet.de  damm@caritas-muenster.de 
Fax (0221) 20 11 30  Fax (0251) 89 01 283 
www.caritas.erzbistum-koeln.de  www.caritas-muenster.de 
 

Diözesancaritasverband Paderborn e.V.  
Am Stadelhof 15 
33098 Paderborn 
Ursula Steiner 
Tel. (05251) 20 93 02 
u.steiner@caritas-paderborn.de 
Fax (05251) 20 92 02 
www.caritas-paderborn.de 
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Der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW  e.V. Der Paritätische NRW, Kreisgr . Bottrop  
Loher Str. 7 Gerichtsstraße 3 
42283 Wuppertal 43236 Bottrop 
Klaus Bremen Andrea Multmeier 
Tel. (0202) 28 22 430 Tel. (02041) 21 01 9 
klaus.bremen@paritaet-nrw.org Andrea.multmeier@paritaet-nrw.org 
Fax (0202) 28 22 490 Fax (02041) 68 80 54 
www.paritaet-nrw.org www.paritaet-nrw.org 
 

Deutsches Rotes Kreuz Nordrhein e.V.   Deutsches Rotes Kreuz Westfalen -Lippe e.V.  
Auf´m Hennekamp 71  Sperlichstraße 25 
40225 Düsseldorf  48151 Münster 
Gabriele Schmidt  Cornelia Roux 
Tel. (0211) 31 04 218  Tel. (0251) 97 39 123 
g.schmidt@drk-nordrhein.net  croux@drk-westfalen.de 
Fax (0211) 31 04 209  Fax (0251) 9739106 
www.drk-nordrhein.net  www.lv-westfalen-lippe.drk.de 
 

Diakonie Rheinland Westfalen Lippe e.V.    
Lenaustraße 41  Friesenring 32/34 
40470 Düsseldorf  48147 Münster 
Karen Sommer-Loeffen  Dietrich Buettner 
Tel. (0211) 63 98 258  Tel. (0251) 27 09 355 
k.sommer-loeffen@diakonie-rwl.de  d.buettner@diakonie-rwl.de 
Fax (0211) 63 98 299  Fax (0251) 27 09 301 
www.diakonie-rwl.de  www.diakonie-rwl.de 

 


